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Marktgemeinde Metten, Metten 

Verfahrensvermerke 
 

Änderungsbeschluss am   

Entwurf vom   

Billigungs- und Auslegungsbeschluss vom  

Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses 
(gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

am   

Öffentliche Auslegung 
(gem. § 3 Abs. 2 BauGB) 

vom  bis  

Behördenbeteiligung 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB) 

vom  bis   

Behandlung der Anregungen und Bedenken, 
Abwägung 
(gem. § 1 Abs. 7 BauGB) 

am  

Satzungsbeschluss 
(gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

am   

Bekanntmachung 
(gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

am   

 
Satzung: 
Der Markt Metten hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom _______________ die 
Änderung des Bebauungsplanes „Sandgrube Nord“ durch Deckblatt Nr. 3 in der Fassung 
vom _____________als Satzung beschlossen. 
 
 
Metten, den      …………………………………….……. 
       Andreas Moser, Erster Bürgermeister 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Metten, den       ………………………………………….. 
       Andreas Moser, Erster Bürgermeister 
 
Inkrafttreten: 
Der Markt Metten hat den Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
___________ ortsüblich bekanntgemacht. Die Änderung des Bebauungsplanes 
„Sandgrube Nord“ durch Deckblatt Nr. 3 ist damit in Kraft getreten. Die Änderungsplanung 
mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Öffnungszeiten in der 
Marktverwaltung des Marktes Metten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über 
deren Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
 
 
Metten, den ___________               ………………………….………………. 
       Andreas Moser, Erster Bürgermeister 
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1.  Begründung 
 

Der Bebauungsplan „Sandgrube Nord“ wurde im Jahr 2013 durch Deckblatt Nr. 1 
geändert. Die Bau- und Grundstücksgrenzen der Flur-Nr. 542/23, 542/18 und 
542/19 wurden an die Planungsabsichten der Grundstückseigentümer sowie an 
den bereits vorhandenen Baubestand angepasst.  
 

 
 
Die Deckblattänderung beinhaltete auch eine Eingriffs- und Ausgleichsregelung. 
Darin wurde ein erforderlicher Ausgleich von 285 m² ermittelt. Es war geplant, dass 
der Ausgleich von der Ökokontofläche „Riedfeld Nord“ des Marktes Metten, Flur-
Nr. 193/1, abgebucht werden soll. Die Meldung an das Ökoflächenkatasteramt 
wurde weitergegeben und es erfolgte die Abbuchung der Fläche vom Ökokonto 
„Riedfeld Nord“ des Marktes Metten. 
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 Ökokonto „Riedfeld Nord“ 
 

 
 
 
Die Auftraggeberin des Deckblattes Nr. 1 fragte im Jahr 2014 beim Markt Metten 
an, ob der Ausgleich anstatt über das Ökokonto des Marktes Metten nun auf dem 
Grundstück Flur-Nr. 363, Gemarkung Egg, Gemeinde Bernried, als 
Streuobstwiese erbracht werden könne. Die ausgewählte Fläche liegt am 
nördlichen Rand von Rindberg (Gem. Egg, Bernried) und wurde als Grünland 
genutzt.  
 
 
Die Landschaftsarchitektin Frau Dipl. Ing. Corinna Kiendl verfasste für die neu 
gewählte Ausgleichsfläche eine Ausgleichsregelung (Anlage 1). Dieser neue 
Ausgleich wurde mit dem Landratsamt Deggendorf abgestimmt und das 
Landratsamt erteilte sein Einverständnis mit der vorgelegten Ausgleichsfläche 
(Anlage 2). Die neue Ausgleichsfläche wurde mittels einer Dienstbarkeit zugunsten 
des Freistaates Bayern, vertreten durch das Landratsamt Deggendorf – untere 
Naturschutzbehörde gesichert (URNr. K 1464/2014) und an das Ökokatasteramt 
gemeldet. Eine Änderung des Deckblattes Nr.1 zum Bebauungsplan „Sandgrube 
Nord“ erfolgte nicht.  
 
 
Aufgrund einer aktuellen Überprüfung der Abbuchungen vom Ökokonto „Riedfeld 
Nord“ stellte der Markt Metten nun fest, dass die Löschung aus dem Ökokonto 
„Riedfeld Nord“ für die Deckblattänderung Nr. 1 nicht erfolgt ist. Laut Aussage des 
Landratsamtes kann die Löschung der Abbuchung aus dem Ökokonto „Riedfeld 
Nord“ erst erfolgen, wenn der Austausch der Ausgleichsfläche offiziell durch eine 
neue Deckblattänderung geregelt ist. 
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2.  Änderungsbeschluss 
Der Marktgemeinderat des Marktes Metten beschließt die Änderung/Austausch 
der Ausgleichsflächen. Der Ausgleich für die Deckblattänderung Nr. 1 zum 
Bebauungsplan „Sandgrube Nord“ soll auf dem Grundstück Flur-Nr. 363, 
Gemarkung Egg, Gemeinde Bernried gemäß Anlage 1 erfolgen. Die Abbuchung 
auf dem Ökokonto „Riedfeld Nord“ soll gelöscht werden. 
 

 
 
 

3.  Anwendung des § 13 BauGB 
Da die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13 Abs. 1 BauGB 
(Baugesetzbuch) gegeben sind, soll dieser für vorliegendes Vorhaben 
angewendet werden.  
 

 

 
 
 
 
Metten, den ______________ 
 
 
 
 
……………………….. 
Andreas Moser 
Erster Bürgermeister 



AUSWEISUNG EINER 

NATURSCHUTZRECHTLICHEN AUSGLEICHSFLÄCHE 

zur Deckblattänderung Nr. l Bebauungsplan „Sandgrube Nord" in Metten 

Gemeinde 

Gemarkung 

Landkreis 

Bernried 

Egg, Flnr. 363 

Deggendorf 

Regierungsbezirk Niederbayern 

Metten, den 

Bauherr: 

Michaela Sigi 

Sandgrube 6 

94526 Metten 

Bernried, den 

Grundstückseigentümer: 

Manfred Zenger 

Rindberg 24 

94505 Bernried 

Metten, den 05. August 2014 

Planer: 

Corinna Kiendl 

Dipl. Ing. für 

Landschaftsarchitektur 

Berger Weg 10 

94526 Metten 

Tel 0991 3201480 

corinnaess@hotmail.com 

Anlage 1



AUSGLEICHSREGELUNG

1. Vorbemerkungen

Der Eingriff befindet sich in der Gemeinde Metten im Bougebiet ,,Sondgrube Nord".

20.l3 wurde für die Deckbloitönderung zum Bebouungsplon eine Eingriffs-

Ausgleichsregelung erstellt und ein erforderlicher Ausgleich von 285 m2 ermittelt.

Dieser sollte von den Ökokontoflöchen der Gemeinde Metten obgebucht werden.

Die Auftroggeberin Michoelo Sigl möchte den Ausgleich nun ober ols Streuobstwiese bei
Herren Mqnfred Zenger (Rindberg 24,94505 Bernried) ouf der Flnr. 363, Gmkg. Egg,

Gemeinde Bernried, erbringen.

Abb. l: Loge des Eingriffs (rot) und des Ausgleichs (grÜn)

2 Ausgleich

Die gewöhlte Flöche liegt om nördlichen Rond von Rindberg (Gmkg.Egg, Bernried) und
wird bisher ols Grünlond genutzt.

2







Anlage 2
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